
2. Hilfswissenschaften und Quellenkunde 651 

sCidtebauliehen Entwicklung im 13. Jh. neue Herausfotderungen entstanden 
durch da! Vordringen der Geldwirtschaft und den intensiven Aus!nu ummau­
erter Städte. Christliehe wie jüdische Autoritäten mußten danuf reagieren und 
da! bestehende Recllt fortentwickeln. Beispielsweise plidiene Rabbi Meir dafür, 
bei einer Handel$gesellsehaft den Gewinn nach der Höhe der eingebrachten 
Anteile und Dicht nach der :ubl der Teilhaber auszuteilen; die Erben eines 
Teilhabers sollten mit berücksichtigt werden, was allerdings auch bedeutete, 
daß sie mit in Haftung genommen wurden. Kauhe ein Jude von einem Nieh.,. 
juden ein Haus, da! an jüdische Häuser anpenZte, mußte er es laut Rabbi Meir 
nicht gemäß jüdischen Vorschriften z. B. hinsichtlieh des Ausblicks aus den 
Feostern auf fremde Höfe umbauen. Die Diss. übersetzt und kommentiert die 
Äußerungen des Rabbi Meir. Die Qualitit dieser Übersetzungen zu kommen­
tieren, liegt außerhalb der Kompetenz des Rezensenten. Doch die Ausführ­
lichkeit des quelleokritisehen Apparats erweekt Vertrauen. Um die Lebensoähe 
der Entscheidungen des Rabbi Meir zu untermauern, werden eJtänzende 
Urkunden herangezogen, etwa über die Entwässerung der in einem Feucht­
gebiet gelegenen jüdischen Häuser zu Würzburg. Nicht ganz befriedigt der 
Vergleich mit anderen Reehtssatzungen. Sachsen- und Schwabenspiegel sind zu 
allgemein, um zu beuneile.o, wie innovativ oder ,.modern• Rabbi Meir dachte. 
Hier wären die z. B. für Nürnberg Goseph Boader 1861) und Würzburg (Her­
= Hoffmann 1955) edierten sogenannten Polizeisätze oder ähnliche Quellen 
aus anderen Stadtrechten sowie auch VomDe aus Stadtchroniken vielleicht 
intensiver heranzuziehen. Dennoch Stellt die Arbeit einen gewichtigen und 
solidtJJ. Beitrag dar für die Rechts- und Sozialgeschichte DeUtschlands wie für 
die Eo.twicldung der christlich-jüdischen Beziehungen, Dicht zuletzt für die itn 
13. Jh. zunehmende, aber noch keineswegs dommietende Rolle der Juden itn 
Geldhandel und bei der Münzprägung. Kar! Borchardt 

Heinrich W AGNER,Markgräflich-sehweinfunischeGürer in Heno.ebergisch· 
Franken, Jb. des Heonebergiseh-Präo.kisehen Geschiehtsvereins 17 (2002) 
S. 69-95, stellt Nachrichten über dieses Geschlecht zusammen uo.d ediert das 
eiehsQnisehe Salbuch Smatsarchiv Nürnberg, Hochstift Eichstän, LiL 165, 
{ol. 20r-22r vom Ende der 13. Jh. mit Besitzungen um Schweinfurt und Königs­
hofen, welche der EiehsCitter Bisehof Eberhatd von H"ddrizbausen (t 1112) 
geerbt hatte. Karl Borehardt 

Johannes MöTSCH, Das Urbar der Grafschaft Henneberg-Schleusingen von 
1360/66 mit Fragnteo.ten des Urbars von 1340/47, Jb. des Hennebergisch-Frän­
kischen Geschiehavereins 17 (2002) S. 97-126, ediert Staatsarchiv Meiningen, 
Gemeinschaftliches Hennebergisehes Archiv, Sektion m Nr. 384 und wertet 
diese Quelle für die Territoru!geschiehte des 14.Jh. aus. Karl Borehardt 
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